
Rationalisierung der Arbeit des 
Staatlichen Notariats Eisenach

S c h o s t o c k / P e l l e r  haben in 
ihrem Beitrag „Rationalisierung der 
Arbeit der Gerichte“ (NJ 1966 S. 161) 
alle Leiter und Mitarbeiter der 
Justizorgane aufgefordert, sich „Klar
heit über die objektive Notwendig
keit einer systematischen Rationali
sierung zu verschaffen und schöpfe
risch an der Lösung der dargelegten 
Aufgaben mitzuarbeiten“.
Dieser Hinweis ist auch in den Staat
lichen Notariaten nicht ungehört ver
hallt. Das Notaraktiv des Bezirks 
Erfurt befaßt sich schon seit länge
rem mit Fragen der Rationalisierung. 
Es kam zu der einhelligen Auffas
sung, daß auch bei den Staatlichen 
Notariaten durch eine zweckmäßige 
Arbeitsorganisation und durch ratio
nelle Arbeitsmethoden die optimale 
Erfüllung der Aufgaben gesichert 
werden muß.
Die im Bezirk Erfurt durchgesetzten 
Maßnahmen, durch bessere Arbeits
organisation einzelne Sachbearbeiter
planstellen einzusparen und durch 
Anwendung der Stellenplanverord
nung die übrigen Sachbearbeiter 
höher zu entlohnen, haben sich als 
nützlich erwiesen.
Das Staatliche Notariat Eisenach hat 
fünf Notarplanstellen und 4 Sachbe
arbeiterplanstellen. Unsere Arbeits
bedingungen wurden aber durch 
solche Faktoren wie
— dauernde Unterbesetzung mit No- 
• taren,

— Besetzung mit Notarpraktikanten,
— Ausscheiden ausgebildeter Sach- 

bearbeiterinnen,
— Neueinstellung von nicht ausgebil

deten Teilbeschäftigten
ständig erschwert. Deshalb war es 
unerläßlich, die Tätigkeit der Sach- 
bearbeiterinnen zu spezialisieren.
Da wir nicht für jeden Notar eine 
Saehbearbeiterin hatten, die qualifi
ziert genug war, eine Geschäftsstelle 
zu führen, reduzierten wir unsere 
vier Geschäftsstellen auf zwei, die 
jeweils für zwei Notare zuständig 
sind. Jede Geschäftsstelle führt ein 
eigenes Register. Die Aktendeckel 
der beiden Geschäftsstellen sind zur 
besseren Übersicht in verschiedenen 
Farben gehalten.
Durch diese Zentralisation wird die 
Verteilung - der Eingänge und das 
Heraussuchen der Akten erleichtert. 
Die als Geschäftsstellenleiter tätigen 
Sachbearbeiterinnen haben ständig 
einen guten Überblick über den Ge
schäftsablauf und werden nicht 
Übermäßig mit Schreibarbeiten be
lastet. Die von den Geschäfsstellen-

arbeiten freigestellten Sachbearbeite
rinnen werden überwiegend zum 
Schreiben eingesetzt. Diese Tätigkeit 
entspricht ihrer Qualifikation, ihren 
Wünschen und Fähigkeiten. Durch 
diese Organisation der Arbeit ist ein 
rationeller Einsatz aller Mitarbeiter 
gewährleistet.
Die Sachbearbeiterinnen sind dar
über hinaus noch für andere Arbei
ten des Staatlichen Notariats verant
wortlich. So ist eine Sachbearbeiterin 
verantwortlich für den Verkauf von 
Kostenmarken, eine für den Testa
menteschrank, eine für das Archiv, 
eine für die Post, usw. Diese Auftei
lung der Verantwortungsbereiche 
war sogar möglich, obwohl überwie
gend Teilbeschäftigte tätig sind.
Die AR-Sachen haben wir aus dem 
Register herausgenommen und regi
strieren sie so, wie es bei den Ge
richten üblich ist. Dadurch wird er
reicht, daß das Register übersichtlich 
ist und die NR-Akten lückenlos im 
Aktenfach verwahrt werden können. 
Zur Feststellung, wer von den No
taren einen bestimmten Vorgang be
arbeitet, wird das Kurzzeichen des 
Notars in Spalte 6 des Notariatsregi
sters eingetragen. Die Festlegung der 
Verantwortung jeder Sachbearbeite
rin sichert den technischen Arbeits
ablauf des Notariats. Dem Arbeitsab
lauf entsprechend wurden auch die 
Mitarbeiter auf die einzelnen Ar
beitsräume verteilt. So ist z. B. das 
Arbeitszimmer der Sachbearbeiterin, 
die die Kartei führt, sowohl vom 
Zimmer des Leiters als auch von den 
Geschäftsstellen unmittelbar zu er
reichen. Alle Neueingänge werden 
vom Leiter sofort dieser Mitarbeite
rin übergeben und von ihr nach 
Überprüfung und eventueller Akten
beifügung an die zuständige Ge
schäftsstelle weitergereicht. Dadurch 
wird vermieden, daß unnötig neue 
Akten bzw. neue Karteikarten ange
legt werden.
Sterbefallanzeigen werden nach Über
prüfung durch den zuständigen Notar 
in die Geschäftsstelle und von dort 
an die Sachbearbeiterin weitergelei
tet. Diese bearbeitet den Vorgang 
eigenverantwortlich (z. B. Aufforde
rung zum Erbscheinsantrag, Abliefe
rung von Testamenten, usw.).
Bei der Bearbeitung von Nachlaß
sachen haben wir folgende Arbeits
methode entwickelt: Hat der Verstor
bene kein Testament hinterlassen 
und ist auch kein Grundbesitz vor
handen, so werden den Hinterbliebe
nen Einladungen im Umschlag als 
Drudesache übersandt mit der Auf

forderung, wegen der Nachlaßrege
lung zu einer unverbindlichen Rück
sprache beim zuständigen Notar vor
zusprechen. Diese Einladungskarten 
werden durch Stempelaufdruck auf 
Postkarten hergestellt. Die Bürger 
machen von dieser Möglichkeit gern 
Gebrauch. Aufwand und Nutzen ste
hen in einem guten Verhältnis zu
einander. Das Vertrauen der Bürger 
zum Notariat wird gestärkt, und es 
ergeben sich daraus zahlreiche nota
rielle Geschäfte, wie z. B. Erbscheins
anträge, Erbauseinandersetzungen 
über beweglichen Nachlaß, Testa
mentserrichtungen, u. a. m.
Besonders bewährt hat sich die Me
thode, den Bürgern bei der Zusen
dung von Einladungen zur Beurkun
dung von Rechtsgeschäften milzutei
len, welche Gebühren etwa entstehen 
werden. Die Bürger werden gleich
zeitig gebeten, entsprechende Vor
schüsse zu zahlen. Dadurch wurde er
reicht, daß die Notariatsgebühren zu 
etwa 60 % als Kostenvorschüsse 
durch Kauf von Kostenmarken ent
richtet werden. Kann der Kosten
pflichtige nicht sofort zahlen, händi
gen wir ihm eine ausgefüllte Zahl
karte zur Überweisung der Kosten 
auf unser Postscheckkonto aus. Das 
hat dazu geführt, daß Kostensollstel
lungen fast völlig weggefallen sind. 
So mußten im 1. Halbjahr 1966 ledig
lich in sechs Fällen Gebühren im 
Werte von 42,40 MDN zum Soll ge
stellt werden. Dadurch wurde der 
Arbeitsaufwand geringer. Postgebüh
ren wurden eingespart, und die Buch
haltung des Kreisgerichts wurde we
sentlich entlastet. Außerdem ist eine 
zügige Einziehung der Kosten ge
sichert.
Auch der Arbeitsaufwand bei der Be
urkundung von Testamenten und ein
fachen Verträgen konnte um etwa 
40 % gesenkt werden, weil wir für 
diese Beurkundungen jetzt Vor
drucke verwenden, die durch entspre
chendes Eindrücken in die Urkunden
formulare hergestellt bzw. als Son
derdruck von uns bestellt wurden.
Da in unserem Kreis verhältnismäßig 
viele gemeinschaftliche gegenseitige 
Testamente errichtet werden, sind 
wir dazu übergegangen, bei der Be
urkundung von Testamenten einige 
Durchschläge anzufertigen und diese 
mit dem Testament aufzubewahren. 
Damit ersparen wir umfangreiche 
Schreibarbeiten nach Eröffnung des 
Testaments.
Eigenschriftliche Testamente geben 
wir zum Fotokopieren an das Be
zirksgericht. Damit wird nicht nur 
Schreibarbeit eingespart, die Beteilig
ten erhalten auch die Möglichkeit, 
sich wegen des getreuen Schriftbildes 
des Testaments besser zur Gültigkeit 
äußern zu können.
Urkunden werden bei uns meist mit
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